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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Andreas Hanna-Krahl, 
Kerstin Celina, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Claudia Köhler, Verena Osgyan, 
Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Sanne Kurz, Eva Lettenbauer, Julia Post, 
Gabriele Triebel, Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Glutenfrei heißt nicht Zöliakie-geeignet:  
mehr Teilhabe für an Zöliakie erkrankte Kinder 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, gesetzliche Rahmenbedingungen für Zöliakie-
geeignete Speisen in Betreuungs- und schulischen Einrichtungen zu schaffen, um mehr 
Teilhabe für an Zöliakie erkrankte Kinder und Jugendliche zu ermöglichen. 

 

 

Begründung: 

In Deutschland leiden etwa 800 000 Menschen an Zöliakie. Zöliakie ist eine ernstzu-
nehmende genetisch bedingte autoimmune Erkrankung und eine anerkannte Behinde-
rung und ist zu unterscheiden von einer Glutensensitivität, -unverträglichkeit oder -al-
lergie. Zöliakie ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der Gluten eine Entzün-
dung der Dünndarmschleimhaut verursacht, sie kann aber auch zu ernsten neurologi-
schen Symptomen führen. Die Erkrankung ist nicht heilbar, es gibt keine medikamen-
töse Hilfe. Die Erkrankung ist assoziiert mit einer Reihe autoimmunologischer Erkran-
kungen wie rheumatoide Arthritis und Diabetes mellitus Typ 1 oder Dermatitis herpe-
tiformis. Die einzige Behandlung ist eine strenge, lebenslange glutenfreie Ernährung: 
Der Verzicht auf Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel und Hafer (sofern nicht explizit glu-
tenfrei) ist die einzige Therapie. Besonders essenziell ist auch die Kontaminationsver-
meidung: Auch winzigste Spuren von Gluten (weniger als 20 mg/kg) müssen vermieden 
werden, da sie bereits Entzündungen auslösen. Eine unbehandelte Zöliakie oder Diät-
fehler ziehen schwere Folgeschäden an sich: von Nährstoffmangel bis zu einge-
schränkter Fertilität, Schilddrüsenfunktionsstörung, Pankreatitis, Muskelschwäche, 
Neuropathie, Blutungsneigung oder zum Beispiel Darmkrebs. Bei Kindern kommt es 
auch zu Wachstumsstörung. Die Erstmanifestation findet gehäuft im frühen Kindesalter 
statt, ist in jedem Alter aber möglich. 

Im täglichen Leben erweist sich allerdings die strikte Einhaltung der Diät, die auch die 
einzige Maßnahme zur Behandlung ist, als anspruchsvoll einzuhalten. In diesem Zu-
sammenhang berichtet die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft regelmäßig über große Her-
ausforderungen bei der glutenfreien Essensversorgung in Kitas und Schulen für Zölia-
kie-Kinder. 

Gemeinsame Schulmahlzeiten im Ganztag sind nicht nur verpflichtend, sondern das 
Herzstück des Ganztags: Sie sollen helfen, den Tagesablauf zu strukturieren, Raum für 
Begegnung zu bieten und eine Kultur des Zusammenlebens zu prägen. Aber Kinder, 
die auf eine sichere Mahlzeit angewiesen sind, können derzeit in Schulmensen nicht 
essen, da sie sich nicht darauf verlassen können, dass glutenfreie Speisen auch Zölia-
kie-geeignet sind. Eine Herausforderung für Familien – jeden Tag. 



Drucksache 19/12042 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

Die Probleme beginnen aber auch früher. Kinderärztinnen und Kinderärzte berichten, 
dass Familien mit kleinen Kindern, die an Zöliakie leiden oder die Diagnose erhalten 
haben, nur schwer einen Krippen- oder Kindergartenplatz bekommen bzw. von Einrich-
tungen abgelehnt werden. Wenn sie Glück haben und ihr Kind einen Platz bekommt, 
gibt es keine Sicherheit, keine Kontrolle, keine Standards bzgl. der glutenfreien Verpfle-
gung. Die Kennzeichnungspflicht ggü. Gluten ist hier nur bedingt hilfreich, denn die Aus-
sagekraft über eine mögliche Kontamination mit Gluten ist nicht gegeben. In den meis-
ten Fällen können sich Eltern darauf nicht verlassen. Das führt dazu, dass Kinder an 
den Mahlzeiten nicht teilnehmen. Und Betroffene oder ihre Familien müssen die Es-
sensversorgung selbst organisieren – zusätzlich zu einem ohnehin schon herausfor-
dernden Alltag. Kinder werden ausgeschlossen oder ihre Gesundheit wird gefährdet. 
Dies ist nicht im Sinne einer gelungenen Inklusion. 

Italien, Finnland, Schweden oder Frankreich zeigen – es geht auch anders: Hier gibt es 
bereits einen gesetzlichen Anspruch auf Zöliakie-geeignete Mittagessen in Schulen 
bzw. einen verbindlichen Rechtsrahmen für medizinische Sonderkost. 

Wenn ein ärztliches Attest vorliegt, muss das Ziel sein, die Ausgrenzung der an Zöliakie-
erkrankten Kindern zu vermeiden und die Inklusion zu ermöglichen. Medizinisch not-
wendiges Zöliakie-geeignetes vollwertiges Mittagessen soll auch in Bayern in Betreu-
ungs- oder schulischen Gemeinschaftseinrichtungen selbstverständlich und vor allem 
sicher möglich sein, damit sich Eltern und Kinder darauf verlassen können. Das heißt: 
Überall dort, wo Kinder mit Zöliakie auf eine sichere Mahlzeit angewiesen sind. 
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Antrag 

der Abgeordneten Ruth Waldmann, Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib, Anna 
Rasehorn, Doris Rauscher, Arif Taşdelen, Markus Rinderspacher, Christiane 
Feichtmeier, Ruth Müller, Dr. Simone Strohmayr, Horst Arnold, Nicole Bäumler, 
Florian von Brunn, Martina Fehlner, Sabine Gross, Harry Scheuenstuhl, Katja 
Weitzel SPD 

Bericht zu Umsetzung und Kostenfolgen der Initiative zur Vereinfachung von Nut-
zenbewertung und Preisverhandlungen für neue Arzneimittel 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag einen Bericht über die Vorberei-
tung, Übermittlung und erwarteten Auswirkungen der im Landtagsbeschluss auf 
Drs. 19/8940, 19/9890 enthaltenen Vorschläge zur Änderung des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB V) sowie der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung 
(AM-NutzenV) vorzulegen. 

Der Bericht soll folgende Punkte umfassen: 

1. Betroffene Unternehmen und Arzneimittel 

Wie viele pharmazeutische Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten sind in 
Bayern ansässig, wie viele davon haben seit 2024 neue Arzneimittel auf den Markt ge-
bracht, und wie wird sichergestellt, dass nur eigenständige kleine und mittlere Unter-
nehmen von der Ausnahmeregelung profitieren und nicht Tochtergesellschaften großer 
Pharmakonzerne? 

2. Erwartete finanzielle Auswirkungen 

Welche Mehrausgaben für die gesetzliche Krankenversicherung werden durch die drei 
vorgeschlagenen Änderungen erwartet (aufgeschlüsselt nach den einzelnen Maßnah-
men und nach Jahren 2026–2030), auf welcher methodischen Grundlage basiert diese 
Schätzung, und wie bewertet die Staatsregierung diese Mehrausgaben vor dem Hinter-
grund der aktuellen GKV-Finanzierungslücke (GKV = Gesetzliche Krankenversiche-
rung) von rund 15 Mrd. Euro? 

3. Vorbereitung und Übermittlung an den Bund 

Wann hat der Bayerische Pharmagipfel mit welchen Ergebnissen stattgefunden, welche 
Stellungnahmen relevanter Akteure (insbesondere G-BA, GKV-Spitzenverband, Phar-
maverbände, Patientenorganisationen) wurden eingeholt, wann und in welcher Form 
wurden oder werden die Vorschläge an die Bundesebene übermittelt, und welche Rück-
meldungen liegen von dort vor? 

4. Rechtliche Fragen und Abgrenzung 

Wie definiert sich die Beschäftigtenzahl von „nicht mehr als 250 Personen“ nach Strei-
chung der Formulierung „in Deutschland“ (weltweite Beschäftigtenzahl oder Unterneh-
menssitz in Deutschland), welche Kontrollmechanismen sind gegen missbräuchliche 
Inanspruchnahme durch Konzern-Tochtergesellschaften vorgesehen, und wie bewertet 
die Staatsregierung die Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Regelungen mit der Verord-
nung (EU) 2021/2282 über Health Technology Assessment (HTA)? 
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5. Finanzierung aus Haushaltsmitteln 

Unter welchen Haushaltstiteln im Staatshaushalt 2026/2027 stehen Mittel für die För-
derung pharmazeutischer Forschung und Entwicklung zur Verfügung, wie hoch sind 
diese Mittel, wurden sie in den letzten drei Jahren vollständig abgerufen und welche 
alternativen oder ergänzenden Maßnahmen plant die Staatsregierung, um den Phar-
mastandort Bayern zu stärken, ohne die gesetzliche Krankenversicherung zusätzlich zu 
belasten? 

6. Erfolgskontrolle und Evaluation 

Plant die Staatsregierung eine jährliche Berichtspflicht über die Inanspruchnahme der 
Ausnahmeregelungen und die tatsächlichen Kostenfolgen, ist sie bereit, auf Bundes-
ebene eine Evaluationsklausel zum 31.12.2027 (vor Ausweitung der Verordnung (EU) 
2021/2282 auf Orphan Drugs) vorzuschlagen, und werden alle eingeholten Stellung-
nahmen und Gutachten dem Landtag zur Verfügung gestellt? 

 

 

Begründung: 

Der Landtag hat mit breiter Mehrheit einen Antrag beschlossen, der die Staatsregierung 
auffordert, Vorschläge zur Änderung bundesrechtlicher Regelungen im Bereich der Arz-
neimittel-Nutzenbewertung und Preisverhandlungen vorzubereiten und an den Bund zu 
übermitteln. Ziel ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen insbesondere für kleine 
und mittlere Unternehmen sowie für dynamische Therapiegebiete wie die Onkologie. 
Der Landtagsbeschluss erfolgte vor dem Hintergrund, dass das Medizinforschungsge-
setz des Bundes vom Oktober 2024 zwar grundsätzlich richtige Ziele verfolgt – die Stär-
kung des Forschungsstandorts Deutschland –, in der praktischen Umsetzung jedoch an 
einigen Stellen unbeabsichtigte Hürden geschaffen hat. Die vom Landtag beschlosse-
nen Änderungsvorschläge sollen diese Hürden beseitigen, ohne die Grundintention des 
Bundesgesetzes zu konterkarieren. 

Um die Umsetzung dieses Landtagsbeschlusses sachgerecht begleiten zu können, be-
nötigt der Landtag fundierte Informationen über mehrere zentrale Aspekte: Es ist zu 
klären, wie viele Unternehmen und Arzneimittel tatsächlich betroffen sind. Der Land-
tagsbeschluss zielt auf kleine und mittlere Unternehmen ab. Ohne empirische Daten 
über die Anzahl der in Bayern ansässigen pharmazeutischen kleinen und mittleren Un-
ternehmen, ihre Forschungsaktivitäten und die Anzahl der seit Inkrafttreten des Mediz-
inforschungsgesetzes auf den Markt gebrachten Arzneimittel kann der Landtag nicht 
beurteilen, ob der Beschluss die beabsichtigte Wirkung entfalten wird. Zudem ist zu 
klären, wie verhindert wird, dass die vorgesehene Ausnahmeregelung nicht von Toch-
tergesellschaften großer Pharmakonzerne in Anspruch genommen wird. Des Weiteren 
benötigt der Landtag Transparenz über die finanziellen Auswirkungen. Jede Änderung 
im Arzneimittelpreissystem hat potenzielle Auswirkungen auf die Ausgaben der gesetz-
lichen Krankenversicherung und damit mittelbar auf die Beitragslast der Versicherten. 
Gerade in der aktuellen Situation, in der auf Bundesebene über erhebliche Leistungs-
kürzungen und Beitragssteigerungen diskutiert wird, ist es unverzichtbar, dass der 
Landtag Kenntnis über die zu erwartenden Kostenfolgen seines eigenen Beschlusses 
erhält. Nur so kann eine verantwortliche Abwägung zwischen dem Ziel der Standort-
stärkung einerseits und der Belastbarkeit des GKV-Systems andererseits erfolgen. Au-
ßerdem muss der Landtag nachvollziehen können, wie die Staatsregierung den Be-
schluss konkret umsetzt. Der Beschluss sieht vor, dass die Vorschläge im Rahmen des 
Bayerischen Pharmagipfels vorbereitet und bei Zustimmung der Bundesebene übermit-
telt werden sollen. Der Landtag hat ein legitimes Interesse daran, zu erfahren, wann 
dieser Pharmagipfel stattgefunden hat, welche Akteure beteiligt waren, welche Stel-
lungnahmen eingeholt wurden und wie der weitere Verfahrensweg aussieht. Insbeson-
dere ist von Interesse, welche Rückmeldungen von Bundesebene vorliegen und wie 
realistisch die Erfolgsaussichten für eine Umsetzung der bayerischen Vorschläge sind. 
Zudem stellt sich die Frage nach alternativen Finanzierungsmodellen. Der Landtagsbe-
schluss verfolgt neben gesundheitspolitischen auch wirtschaftspolitische Ziele – die 
Stärkung des Pharmastandorts Bayern. Wirtschaftsförderung kann grundsätzlich über 
verschiedene Instrumente erfolgen: über Änderungen im Arzneimittelpreissystem (die 
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letztlich die GKV belasten), aber auch über direkte Forschungsförderung, Innovations-
zuschüsse oder steuerliche Anreize aus Landesmitteln. Der Landtag sollte Kenntnis 
darüber haben, welche Haushaltsmittel für pharmazeutische Forschungsförderung zur 
Verfügung stehen und ob die Staatsregierung ergänzende Maßnahmen plant, die den 
Pharmastandort stärken, ohne die GKV zusätzlich zu belasten. 

Der vorliegende Berichtsantrag dient dazu, dem Landtag die notwendigen Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, um seinen eigenen Beschluss sachgerecht begleiten, 
bewerten und gegebenenfalls nachsteuern zu können. 
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